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BANK UND TECHNIK 

Abschied von der SDV
Die Sparda-Banken Augsburg, Ba-
den-Württemberg, Hessen, München, 
Nürnberg, Ostbayern und West und 
Sopra Steria haben die seit Ende 2018 
laufenden Vertragsverhandlungen über 
eine Zusammenarbeit erfolgreich ab-
geschlossen. Die sieben genossen-
schaftlichen Institute mit zusammen 
über 2,5 Millionen Kunden und das in-
ternationale IT-Unternehmen mit 
Hauptsitz in Paris (Sopra Steria SA) 
haben sich auf eine langfristige Part-
nerschaft bis 2032 verständigt. Das 
Closing der Verträge ist für das dritte 
Quartal 2019 vorgesehen. 

Die Vereinbarungen beinhalten unter 
anderem die Gründung einer neuen Ge-
sellschaft am Standort Nürnberg mit 
dem Namen „Sopra Financial Techno-
logy“, in die die Mitarbeiter der beste-
henden SDV-IT eG überführt werden 
sollen und auf die die SDV verschmol-
zen wird. Sopra Steria wird die Mehrheit 
von 51 Prozent mit einem Wert von  
22,6 Millionen Euro übernehmen, die 
Sparda-Banken – größenabhängig – 
zu sammen die übrigen 49 Prozent. 
 Dementsprechend soll die IT auf die 
Sopra Banking-Plattform als neues 
Kernbankensystem migriert werden, 
wobei für die Migration ein Zeitraum 
von drei Jahren angesetzt ist. 

Damit ist für die sieben Institute der 
Gruppe, die sich nicht für eine Zusam-

menarbeit mit der Fiducia entschieden 
haben, endlich klar, wohin in Sachen IT 
die Reise gehen wird. Die Modernisie-
rung des Kernbankensystems sowie die 
Implementierung neuer innovativer Ser-
vices soll die Banken IT-technologisch 
auf dem neuesten Stand der Entwick-
lungen halten – und das zu „bezahlba-
ren und verlässlich planbaren Konditi-
onen für die nächsten Jahre“, wie es 
Martin Hettich, der Vorstandsvorsitzen-
de der Sparda-Bank Baden-Württem-
berg und Leiter des gemeinsamen Pro-
jektausschusses der Sparda-Banken, 
formuliert. Schließlich war das eigene 
Rechenzentrum in den letzten Jahren 
immer mehr zur finanziellen Belastung 
und gleichzeitig zum Hemmschuh bei 
der technologischen Weiterentwicklung 
geworden.  

Mit der Vertragsunterzeichnung steht 
nun also nicht nur der Weg fest, den die 
sieben Sparda-Banken, die in Sachen 
IT noch an einem Strang ziehen, in den 
nächsten Jahren gehen werden. Fest-
geschrieben ist nun auch, dass die Auf-
spaltung der Gruppe zwischen Fiducia 
& GAD IT auf der einen und Sopra Ste-
ria auf der anderen Seite bis zum Jahr 
2032 andauern wird. 

Florina Rentsch, der Vorstandsvor-
sitzende des Verbands der Sparda- 
Banken, gibt sich zuversichtlich, dass 
„die Kooperation sowohl mit Fiducia & 
GAD IT auf der einen als auch im Joint 
Venture mit der Sopra Steria auf der 
anderen Seite sicher reibungslos und 
professionell funktionieren“ wird. Ge-

stärkt wird die Einheit der Gruppe, die 
ihr in der Vergangenheit sehr gut getan 
hat, damit aber sicher nicht. Dass es 
wohl auch in Zukunft Sonderwege 
 geben wird, zeigt die Partnerschaft der 
Institute Baden-Württemberg, Mün-
chen und West mit Vimpay, um über 
diesen Umweg auch Apple Pay an-
bieten zu können.  Red. 

PRIVATKUNDENGESCHÄFT 

Bankprodukte als 
 Ladenhüter
Bankprodukte werden immer mehr zum 
Auslaufmodell. Diesen Schluss lassen 
zumindest die Zahlen des Ende Mai ver-
öffentlichten Ipsos Finanzmarktpanels 
zu, für das 20 000 Haushalte zu ihren 
Beständen, Neuabschlüsse inklusive 
Informationsprozess und Kündigungen 
in den Bereichen Versicherungen, Bank-
dienstleistungen und Bausparen be-
fragt wurden.

Der Trend ist eindeutig: Die Abschluss-
rate bei kurzfristigen Geldanlagen wie 
Tages- oder Festgelder sank von 2008 
bis 2019 von 9 auf 2 Prozent, bei lang-
fristigen Geldanlagen sank sie von 5 auf 
1 Prozent. Dieser Rückgang konnte im 
Wertpapiergeschäft nicht nur nicht 
kompensiert werden. Sondern auch bei 
Investmentfonds ist ein wenn auch 
 weniger deutlicher Abwärtstrend in 
Neugeschäftsabschlüssen zu beobach-
ten. Einzig beim Ratenkredit ist die 
 Abschlussrate leicht gestiegen – von 2 
auf 3 Prozent. 

Insgesamt schließt heute nur noch jeder 
neunte Haushalt ein Bankprodukt ab. 
2008 war es noch jeder Fünfte. Berück-
sichtigt man dabei noch die tendenziell 
steigende Zahl von Bankwechslern im 
Bereich des Girokontos, bleibt für das 
Cross-Selling nicht mehr viel übrig. 
Auch das spiegeln die Ipsos-Zahlen 
 wider: Die durchschnittliche Anzahl  
an existierenden Bankprodukten pro 
Haushalt sank seit 2008 von 5,8 auf ak-
tuell nur noch 4,9. Und das verteilt sich 
in vielen Fällen noch auf mehrere Bank-
beziehungen. 

Wie weit es an dieser Stelle noch nach 
unten gehen kann, ist ungewiss, auch 
deshalb, weil unklar ist, wie Ipsos Bank-
produkte definiert – ob etwa die Gi-
rocard als eigenes Produkt oder als Teil 
des Girokontos gewertet wird. Den ganz 

Prozent der in Fonds investierten Gelder von Privatanlegern 
werden in fünf Jahren in ETFs investiert sein, wobei der  Anteil 
bei Anlegerinnen größer sein dürfte (51 Prozent) als bei 
Männern und bei Jüngeren höher als bei Älteren. Die Alters-
gruppe 18 bis 39 Jahre rechnet damit, in fünf Jahren 59 
Prozent ihrer Fondsanlagen in ETFs investiert zu haben. Das 
geht aus einer im Auftrag von Ebase durchgeführten Um-

frage unter 1 hervor. Aktuell hat erst jeder fünfte Wertpapierbesitzer bereits 
Geld in Exchange Traded Funds angelegt. 16,7 Prozent der Befragten rechnen 
damit, dass der Anteil der passiven Fonds an ihren Geldanlagen sehr wahr-
scheinlich oder wahrscheinlich steigen wird, weitere 24,7 Prozent meinen, dass 
das „möglicherweise“ der Fall sein wird. Bei den Männern sind die Anteile  sogar 
noch höher (21,8 Prozent sehr wahrscheinlich/wahrscheinlich und 29,4 Prozent 
möglicherweise. Nach Altersgruppen wollen vor allem die 30- bis 39-Jährigen 
ihre Anlagen verstärkt in ETFs umschichten (29,6 Prozent in den Topboxen). 
Zudem ist ein deutliches Ost-West-Gefälle festzustellen. Während in den alten 
Bundesländern 17,7 Prozent verstärkt auf passive Fonds setzen wollen, sind 
es im  Osten nur 12,6 Prozent. Red.

48
DIE ZAHL
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freien Fall wird es sicher nicht geben. 
Denn neben dem Girokonto bestehen 
weitere finanzielle Grundbedürfnisse, 
die zumindest ein Teil der Kundschaft 
auch weiterhin befriedigen wird. Dazu 
gehört zum Beispiel eine Kreditkarte (so 
sie denn nicht als Teil des Girokontos 
verstanden wird), Finanzierungsproduk-
te wie Ratenkredit oder Baufinanzie-
rung oder auch Produkte im Bereich 
Absicherung und Vorsorge. Gerade die 
Vorsorge ist indessen ein gutes Beispiel 
dafür, dass und warum die Abschluss-
raten immer weiter sinken. Hier beklagt 
die Branche schließlich schon lange die 
fehlenden Impulse aus der Politik oder 
sogar Entscheidungen, die die private 
Vorsorgebereitschaft eher noch weiter 
absinken lassen.

Guter Rat ist somit teuer. Mehr denn je 
geht es beim insgesamt schrumpfenden 
„Kuchen“ darum, ein möglichst großes 
Stück davon für sich abzuschneiden. 
Dazu ist die Integration in wirtschaft liche 
Ökosysteme unabdingbar. Nicht überall 
wird das so gut gelingen wie beim Kon-
sumentenkredit und dessen Einbindung 
in die Prozesse am physischen und vir-
tuellen Point of Sale. Oftmals fehlt es 
indessen vielleicht nur an der nötigen 
Phantasie. Dann ergibt sich einmal mehr 
die Notwendigkeit, sich mit kreativen 
Partnern zusammenzutun. Vielleicht ge-
lingt es dann sogar, neue finanzielle Be-
dürfnisse zu schaffen.  Red. 

FINTECHS 

N26 am Pranger
Am 20. Mai hat die BaFin gegenüber 
der N26 Bank GmbH zur  Prävention 
von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung angeordnet, angemessene in-
terne Sicherungsmaß nahmen zu ergrei-
fen und Allgemeine Sorgfaltspflichten 
einzuhalten. Im Einzelnen wird ange-
ordnet, dass die N26 Rückstände im 
EDV-Monitoring abarbeiten, Prozess-
beschreibungen und Arbeitsabläufe 
verschriftlichen und eine vorgegebene 
Anzahl von Bestand skunden neu iden-
tifizieren muss. Zudem wurde das 
 Unternehmen aufgefordert, „eine an-
gemessene personelle und tech-
nisch-organisatorische Ausstattung zur 
Einhaltung ihrer geldwäscherechtlichen 
Verpflichtungen sicherzustellen“. 

Diese Meldung wird von so man- 
chem „klassischen“ Banker mit Wohl- 

gefallen aufgenommen worden sein – 
gerade weil N26 in der Frühzeit der 
 Fintechs als „Angstgegner“ der Kredit-
wirtschaft gehandelt wurde und ange-
treten war, um die Vision von Banking 

ohne Banken Wirklichkeit werden zu 
lassen. 

Die öffentliche Zurechtweisung durch 
die Aufsichtsbehörde zeigt einmal 
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mehr, wie sehr das Unternehmen –  
trotz einer Werbung, die klassisches 
Banking als „Bullshit“ bezeichnet – in 
der Realität desselben angekommen 
ist. Das ursprüngliche Geschäftsmodell 
eines  Gratiskontos, das allein durch  
die Inter change-Erträge der Karten-
umsätze profitabel wird, ist längst 
 revidiert worden. Wie die klassischen 
Banken, lebt auch N26 von Provisio- 
nen – und ist längst selbst zur Bank  
mit Banklizenz geworden, auch wenn 
das dem eigenen Selbstverständnis 
 zuwiderlaufen mag. 

Damit ist das Unternehmen dem 
 gleichen regulatorischen Aufwand un-
terworfen, den die „Bullshit“-Banken 
auch betreiben müssen. Ausschließlich 
digital geht das offenbar nicht; auch bei 
einem digitalen Unternehmen verlangt 
die Aufsicht an etlichen Stellen die 
Schriftform. Da kann man nur sagen: 
Willkommen im kreditwirtschaftlichen 
Alltag.  Red. 

RECHTSFRAGEN 

Prämiensparen kündigen: 
Der Zeitpunkt entscheidet

Prämiensparverträge können seitens 
eines Kreditinstituts nicht vor Erreichen 
der höchsten Prämienstufe gekündigt 
werden – danach aber schon. Das hat 
der unter anderem für das Bankrecht 
zuständige XI. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs am 14. Mai 2019 entschie-
den (Aktenzeichen XI ZR 345/18). 

In dem konkreten Fall ging es um drei 
Sparverträge S-Prämiensparen flexibel, 
die der Kläger in den Jahren 1996 und 
2004 abschloss. Neben einer variablen 
Verzinsung des Sparguthabens sahen 
die Verträge erstmals nach Ablauf  
des dritten Sparjahres die Zahlung ei-
ner Prämie in Höhe von 3 Prozent der 
im abgelaufenen Sparjahr erbrachten 
Sparbeiträge vor. Vertragsgemäß stieg 
diese Prämie bis zum Ablauf des 15. 
Jahres auf 50 Prozent der geleisteten 
Sparbeiträge an. Für alle Sparverträge 
galten die AGB-Sparkassen der (Stand: 
21. März 2016). Nr. 26 Abs. 1 enthielt 
dabei folgende Regelung: „Soweit we-
der eine Laufzeit noch eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart sind, 
können der Kunde und bei Vorliegen 
eines sachgerechten Grundes auch die 
Sparkasse die gesamte Geschäftsbe-

ziehung oder einzelne Geschäftszweige 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen. Kündigt die 
Sparkasse, so wird sie den berechtigten 
Belangen des Kunden angemessen 
Rechnung tragen, insbesondere nicht 
zur Unzeit kündigen …“ 

Unter Hinweis auf das niedrige Zins-
umfeld erklärte die Sparkasse Stendal 
am 5. Dezember 2016 die Kündigung 
des Sparvertrages aus dem Jahr 1996 
mit  Wirkung zum 1. April 2017 sowie die 
Kündigung der Sparverträge aus dem 
Jahr 2004 mit Wirkung zum 13. Novem-
ber 2019 – zu Recht, wie der Bundes-
gerichtshof – analog zu den vorinstanz-
lichen Urteilen entschieden hat. 

Die Sparkasse durfte demnach die 
Sparverträge nach Erreichen der 
höchsten Prämienstufe, das heißt hier 
jeweils nach Ablauf des 15. Sparjahres, 
kündigen. Im Fall der Verträge aus dem 
Jahr 1996 war das bereits 2011 der Fall, 
bei dem 2004 abgeschlossenen Vertrag 
2019. Die jeweiligen Stichtage hatte die 
Sparkasse mit ihrer Kündigung einge-
halten. 

Früher wäre nach Ansicht des Gerichts 
eine Kündigung seitens der Sparkasse 
nicht mögich gewesen. Die Entschei-
dung darüber, ob er bis zum Erreichen 
der höchsten Prämienstufe spart, lag 
laut AGB allein beim Sparer. Die Spar-
kasse habe mit der vereinbarten Prä-
mienstaffel einen besonderen Bonus-
anreiz gesetzt. Und dieser wiederum 
bedinge einen konkludenten Ausschluss 
des Kündigungsrechts aus Nr.  26 Abs.1 
AGB-Sparkassen bis zum Ablauf des – 
hier – 15. Sparjahres. 

Ein über das Ende des 15. Sparjahres 
hinauswirkender Ausschluss des Kün-
digungsrechts, so der BGH, wurde 
 dagegen auch im Hinblick auf die un-
befristete Laufzeit des Vertrages nicht 
vereinbart. Auch aus dem Werbeflyer 
für das Produkt ergebe sich nichts 
 anderes. Die dort enthaltene Muster-
rechnung, die auf einen Zeitraum von 
25 Jahren bezogen ist, stelle lediglich 
ein Rechenbeispiel dar, mit dem keine 
verbindliche Aussage zur tatsächlichen 
Laufzeit des Vertrages verbunden sei. 
Nach Darstellungsart, Inhalt und For-
mulierung sei das lediglich „eine wer-
bende Anpreisung der Leistung“, der 
keine Änderung oder Erweiterung der 
wechselseitigen Ansprüche zu entneh-
men sei. 

Die Entscheidung des BGH bezieht sich 
somit einzig auf die Laufzeit bis zum 
Erreichen der höchsten Prämienstufe. 
Die Frage, ob das Niedrigzinsumfeld als 
„sachgerechter Grund“ laut AGB-For-
mulierung gewertet werden kann, ist 
dagegen für die Richter offenbar nicht 
maßgeblich. Ein Kündigungsrecht der 
Sparkasse vor Erreichen des 15. Spar-
jahres hätte sich daraus jedenfalls nicht 
ableiten lassen. Mit diesem Urteil folgt 
das Gericht der Linie, die es bereits im 
Rechtsstreit um die Kündigung von 
 Uralt-Bausparverträgen vorgegeben 
hatte. Auch dabei ging es vor allem um 
die seit Erreichen der Zuteilungsreife 
verstrichene Frist.  Red.

KONSUMENTENKREDIT

Santander Consumer Bank: 
Tupper-Parties für Apple

Die Digitalisierung an Schulen soll zwar 
vorangetrieben werden – auch in Form 
der Unterrichtsunterstützung durch Ta-
blet-Computer für die Kinder. Trotz des 
Digitalpakts wird das Geld aber sicher 
nicht ausreichen, um alle Schüler damit 
auszustatten. Hier will die Santander 
Consumer Bank in Kooperation mit Ap-
ple einspringen. In Zusammenarbeit mit 
den „Apple Solution Experts Bildung“, 
den von Apple in Deutschland autori-
sierten Händlerpartnern, will man es 
Eltern erleichtern, Schulkindern ein ei-
genes i-Pad mit einer speziellen Soft-
ware, die eigens für den Schulunterricht 
entwickelt wurde, zu kaufen. Dafür bie-
tet die Bank eine Null-Prozent-Finanzie-
rung und einer Laufzeit von drei bis 36 
Monaten an. So sollen monatliche Ra-
ten von unter 15 Euro möglich sein und 
der digitale Unterricht auch einkom-
mensschwächeren Familien zugänglich 
werden. 

Interessiert sich eine Schule für den 
 Einsatz von i-Pads im Unterricht, so  
das Konzept, soll das digitale Lern-
konzept durch einen zertifizierten   
Apple Partner (Apple Solution Experts 
Bildung) auf einem Elternabend vor-
gestellt und dort auch die Möglichkeit 
der Elternfinan zierung erklärt werden. 
Eltern und  Klassenleitung entscheiden 
dann gemeinsam, ob das digitale 
Bildungs programm für die Klasse in-
frage kommt. Sind sich alle einig, 
 können die Eltern das i-Pad anschlie-
ßend über die Online-Plattform des 
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Händlers bestellen und den Santan- 
der Ratenkauf als Zahlungsoption 
 auswählen. 

Die Zielsetzung der Bank, allen Kindern 
die Teilhabe am digitalen Unterricht in 
gleicher Weise zu ermöglichen, ist sicher 
aller Ehren wert. Restlos überzeugend 
scheint der gewählte Ansatz allerdings 
nicht. Unter dem Strich dürften die El-
ternabende, auf denen das digitale 
Lernkonzept „erläutert“ werden soll, auf 
Werbeverkaufsverantstaltungen im Stil 
von Tupper-Parties hinauslaufen. Eben-
so wie bei jenen dürften sich viele indi-
rekt zur Zustimmung genötigt sehen – 
und sei es nur, um nicht in den Verdacht 
zu geraten, sich die Anschaffung eines 
i-Pads nicht leisten zu können. 

Besser wäre insofern ein Finanzierungs-
angebot für alle Geräte – unabhängig 
vom Hersteller. Denn die Entscheidung 
darüber, welches Modell sie im Unter-
richt einsetzen wollen, sollten doch die 
Schulen treffen. Und: Warum richtet 
sich das Finanzierungsangebot an die 
Eltern – und nicht an Kommunen oder 
Landkreise? In einer Reihe von Bundes-
ländern herrscht schließlich Lernmittel-
freiheit. Weshalb dann die Eltern die 
Geräte erwerben sollen – noch dazu 
welche aus der oberen Preisklasse – ist 
nicht ganz ersichtlich. 

Ganz so uneigennützig, wie es auf den 
ersten Blick scheint, ist das Finanzie-
rungsangebot von Santander deshalb 
vielleicht nicht. Schließlich macht sich 
die Bank auf diesem Weg zum Ver-
triebs partner des Technologiegiganten, 
der vemutlich hier eine Chance wittert, 
den eigenen Marktanteil in Deutschland 
steigern zu können. Die durch die 
Null-Prozent-Finanzierung entgange-
nen Zinseinnahmen dürften somit 
 mindestens zum Teil durch Provisionen 
ersetzt werden. Das an sich ist nicht ver-
werflich. Ob man ein solches Konzept 
aber als „Beitrag für eine bessere 
 Zukunft“ verkaufen sollte, ist eine an-
dere Frage. Red.  

SPONSORING 

Die Luft wird dünner
Wenn ein Unternehmen ein größeres 
Sponsoring-Engagement beendet, ist 
das üblicherweise nicht viel mehr als 
eine Meldung am Rande. Gerade für 
Fußballvereine der ersten Bundesliga  

ist der Wechsel von Sponsoren geübte 
Praxis. Ihnen fällt es meist nicht allzu 
schwer, anderweitig neue Partner zu 
finden. 

Bei der Mitteilung der Sparda-Bank 
West, ihre Partnerschaft mit Borussia 
Dortmund zum 30. Juni dieses Jahres 

nicht zu verlängern, ist das ein bisschen 
anders – nicht nur, weil die Bank damit 
ein bereits seit 13 Jahren bestehendes 
Engagement beendet. Die Begründung, 
der BVB habe sich mittlerweile zu einem 
internationalen Verein entwickelt, wäh-
rend die Bank ein regionales Kredit-
institut sei, ist einleuchtend. 
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Aufmerken lässt aber etwas anderes: 
Die Bank will auch kein anderes En-
gagement in dieser Größenordnung 
eingehen, unter Verweis auf „die an-
haltenden Niedrigzinsen und die her-
ausfordernden Rahmenbedingungen in 
der Finanzwirtschaft“. Die Düsseldorfer 
sind damit nicht allein. Auch anderen 
Kredit instituten fällt es in diesem Um-
feld zunehmend schwerer, Sponsoring-
maßnahmen im gewohnten Ausmaß 
aufrechtzuerhalten. So hatte beispiels-
weise die Sparkasse Langen-Seligen-
stadt im vergangenen Herbst anlässlich 
eines von ihr ausgerichteten Wett-
bewerbs für junge Nachwuchsmusiker 
darauf hingewiesen, dass die Erträge 
der Stiftungen im Niedrigzinsumfeld 
immer spärlicher ausfallen, sodass 
künftig Einschnitte zu erwarten seien. 

Ein Kahlschlag im Engagement regio-
naler Banken und Sparkassen für ihre 
jeweilige Region ist deshalb zwar nicht 
zu erwarten, die Spuren der Nullzins-
politik werden sich allerdings über  
kurz oder lang auch hier bemerkbar 
machen – ein bisschen weniger Geld 
hier, ein bisschen weniger Geld dort. Für 
so manchen Sportverein oder manches 
kulturelle Projekt, das mehr oder weni-
ger stark am Tropf der Förderung vor 
allem durch Genossenschaftsbank und/
oder Sparkasse hängt, könnte das 
schon bitter werden. Red. 

BAUSPAREN 

BHW statt DB Bauspar AG
Die Deutsche Bank hat den nächsten 
Schritt auf dem Weg zur Integration der 
Postbank verkündet: Die BHW Bau-
sparkasse AG und die DB Bauspar AG 
fusionieren und treten künftig unter der 
Marke BHW auf. So entsteht Deutsch-
lands zweitgrößte private Bausparkas-
se und einer der größten deutschen 
Baufinanzierer mit mehr als 3 Millionen 
Kunden, über 3,7 Millionen Bauspar-
verträgen, einem Baufinanzierungs- 
und Bausparneugeschäft von rund 17 
Milliarden Euro und einem Bausparbe-
stand von 125 Milliarden Euro. Ab dem 
Jahr 2022 soll die Zusammenführung 
der beiden Bausparkassen Netto-Ein-
sparungen in Höhe von etwa 25 Millio-
nen Euro pro Jahr ermöglichen. 

Die Entscheidung für die Marke BHW 
ist konsequent, war sie doch die un-
gleich größere der beiden Bausparkas-

sen. So hatte die BHW Bausparkasse 
2018 mit 2,92 Millionen Verträgen einen 
mehr als viermal größeren Bestand als 
die Deutsche Bank Bauspar. 

Auch im Hinblick auf die Mitarbeiter ist 
es vermutlich klug, die Marke der Post-
bank-Tochter zum Zuge kommen zu 
lassen – damit nicht der Eindruck ent-
steht, außer der Marke Postbank bleibe 
von dem Bonner Institut letztlich kaum 
noch etwas übrig. So etwas schürt 
 Unzufriedenheit – und Widerstände bei 
den Mitarbeitern erzeugen bekanntlich 
Reibungsverluste, die die erhofften Vor-
teile der Integration teilweise zunichte-
machen. 

Von den drei Vorständen der neuen 
BHW Bausparkasse AG stammen zwei 
vom BHW, Henning Göbel als Vor-
sitzender und Dietmar König. Michael 
Ost (bisher Vorstandsvorsitzender der 
DB Bauspar) fungiert als stellvertreten-
der Vorsitzender.  Red.

KUNDENBINDUNG 

Multibanking bei  
Miles & More
Was Amazon, Google und Apple kön-
nen, das kann auch die Deutsche Luft-
hansa. Das müssen sich die Verantwort-
lichen des Bonusprogramms Miles & 
More gedacht haben. Ganz neu ist das 
„More“ um eine Multi-Banking-App na-
mens Miles & More Finance Plus Finan-
zen ergänzt worden, in der Teilnehmer 
nicht nur ihre Bankkonten bündeln, son-
dern dafür auch noch monatlich bis zu 
500 Prämienmeilen sammeln können. 

Die für Android und iOS verfügbare 
App kann mit beliebig vielen Bank-
konten verknüpft werden, wobei alle 
deutschen Bankverbindungen mit On-
line-Zugriff unterstützt werden – vom 
Girokonto über das Tagesgeldkonto bis 
hin zum Kreditkartenkonto. Für bis zu 
sechs aktive Konten wird der Nutzer mit 
monatlich jeweils 50 Prämienmeilen 
 belohnt, für das Gehaltskonto sind es 
sogar 100. Weitere 100 Meilen im 
 Monat werden für das Einbinden der 
Miles & More Credit Card gutgeschrie-
ben. Aufs Jahr gesehen, können Nutzer 
der App somit bis zu 6 000 Prämien-
meilen sammeln – das lohnt sich. Die 
Chancen, sich unter den Multi-Ban-
king-Apps zu etablieren, stehen damit 
gar nicht so schlecht. 

Für Banken ist das keine gute Nachricht. 
Zwar hat auch die Kreditwirtschaft 
mittlerweile Angebote im Bereich Mul-
tibanking – mit vergleichbaren Mehr-
werten mit Miles & More können sie 
indessen in aller Regel nicht aufwarten. 
Und wenn die Digitalisierung eines lehrt 
dann ist es die Tatsache, dass Mehr-
werte immer stärker zum Wettbewerbs-
faktor werden. Hier tun sich vor allem 
die dezentral aufgestellten Verbünde 
schwer. Entsprechend ihrem regionalen 
Ansatz und Selbstverständnis ver-
suchen sie es zwar zunehmend mit 
 Bonusprogrammen, die auf regionale 
Händler und Dienstleister setzen. Ob 
das beim Kunden allerdings genauso 
zieht wie deutschlandweite Konzepte, 
ist noch längst nicht ausgemacht. Der 
Wettbewerb um die Kundenschnitt stelle 
wird jedenfalls wieder ein Stück härter.

Sicher scheint, dass es lohnt, genau hin-
zuschauen, was Miles & More im Be-
reich Finanzdienstleistungen künftig tut. 
Denn der Start der App war offenbar 
nur der Anfang. „Finance Plus ist ein 
wichtiger Schritt beim Ausbau unseres 
Service- und Produktangebots im Fi-
nanzsegment“, sagt Armin Czapla, 
 Senior Director Financial Services & 
Innovations bei Miles & More. Red. 

NEGATIVZINSEN 

Neun Prozent 
 Ertragskraftverlust
Seit dem 11. Juni 2014 müssen Kredit-
institute in der Eurozone Negativzinsen 
auf ihre Einlagen bei der Europäischen 
Zentralbank zahlen. Das fünfjährige 
Bestehen dieser „Strafzinsen“ ist freilich 
kein Geburtstag, der einen Grund zum 
Feiern böte. Denn in diesen fünf Jahren 
haben Banken im Euro-Raum 21,4 Mil-
liarden Euro an Ne gativzinsen gezahlt, 
statistisch sind das 21 Millionen Euro 
pro Tag. Das hat Deposit Solutions 
 errechnet.

Die Hauptlast der Negativzinsen an die 
EZB tragen deutsche Banken und 
Sparkassen – wenig überraschend 
 angesichts des konservativen Spar-
verhaltens der Deutschen. Dieses Fest-
halten der Kunden an klassischen Spar-
einlagen – allen voran den Tagesgel-
dern – hat die Branche in Deutschland 
allein von 2016 bis 2018 insgesamt 5,7 
Milliarden Euro gekostet – das ist rund 
ein Drittel des gesamten Aufkommens 

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                  Fritz Knapp Verlag GmbH



BLICKPUNKTE

247 – bank und markt 06/2019 9

  

an Negativ zinsen aller Banken im Eu-
ro-Raum. Kre dit institute in Frankreich 
haben 4,2 Milliarden Euro an die EZB 
gezahlt, niederländische Institute 2,2 
Milliarden Euro. Damit tragen diese 
drei Länder bereits 69 Prozent der Ge-
samtlast der Eurozone-Banken.

Auch in Relation zu den Erträgen fällt 
die Belastung der deutschen Banken 
überdurchschnittlich stark aus. So ent-
spricht die Summe der Negativzinszah-
lungen deutscher Banken einer Redu-
zierung ihres Vorsteuerergebnisses um 
9,1 Prozent – im Rest der Eurozone sind 
es im Schnitt nur 4,3 Prozent. Noch stär-
ker schlägt der Negativzins nur bei Ban-
ken aus Zypern (minus 13,9 Prozent) 
und Finnland (minus 14,1 Prozent) auf 
die Ertragskraft durch.

Die Analyse zeigt auch, dass die nega-
tive Zinsbelastung der Banken kontinu-
ierlich zugenommen hat. So haben sich 
die Zinszahlungen der deutschen Ban-
ken in den vergangenen drei Jahren von 
1,1 Milliarden Euro auf 2,5 Milliarden 
Euro pro Jahr mehr als verdoppelt. 
Auch in Frankreich, den Niederlanden 
und Luxemburg stiegen die Zahlungen 
im Jahresvergleich. Bei den spanischen 
Banken haben sie sich von 2016 bis 
2018 von 125 auf rund 400 Millionen 
Euro sogar mehr als verdreifacht. Im-
merhin hier hat die Analyse eine gute 
Nachricht: Im laufenden Jahr, so die 
Erwartungen, dürften sich die Negativ-
zinsen der gesamten Branche im Euro-
raum an die EZB mit etwa 7,5 Milliar-
den Euro auf dem Niveau von 2018 
einpendeln. 

Ein echter Trost ist das aber natürlich 
nicht und so ist es wenig überraschend, 
dass die Anzahl der Kreditinstitute, die 
die „Strafzinsen“ mittlerweile auch an 
Privatkunden mit größeren Einlagen-
volumina weiterreichen, in letzter Zeit 
gewachsen ist – ist doch die Anzahl der 
Stellschrauben, an denen man drehen 
könnte, um die Zinszahlungen an die 
EZB zu reduzieren, begrenzt. 

Eine Ausweitung der Kreditvergabe hat 
Grenzen – solche der Nachfrage auf der 
einen und solche des Risikomanage-
ments auf der anderen Seite – zumal in 
Zeiten, in denen die Aufsicht öffentlich 
über teils zu laxe Kreditrichtlinien der 
Banken spricht. 

Eine Reduktion des Einlagengeschäfts 
wiederum ließe sich vor allem durch 

Umschichtungen von Einlagen in Wert-
papieranlagen erreichen. Und hier zei-
gen sich viele Kunden seit Jahren be-
ratungsresistent. Die Botschaft, dass 
klassisches Sparen unter Berücksichti-
gung der Inflation im Niedrigzinsumfeld 
Kaufkraftverluste mit sich bringt, dürf-
te angesichts der gebetsmühlenartigen 
Wiederholung in den Medien nur an 
wenigen Sparern vorbeigegangen sein. 
Doch diese Kaufkraftverluste scheinen 
vielen Verbrauchern im Vergleich zu  
den Risiken des Kapitalmarkts immer 
noch – weil zumindest annähernd kal-
kulierbar – das kleinere Übel zu sein. 

In der Beratung gelingt es vielleicht  
da und dort, zumindest einen behut-
samen Wechsel des Sparverhaltens zu 
er reichen. Doch wenn immer weniger 
Menschen Beratung nachfragen (und 
die Wertpapierberatung zudem durch 
regulatorischen Ballast sowohl für 
 Kreditinstitute als auch für Kunden 
unattraktiver wird), sind auch hier die 
Möglichkeiten begrenzt. So gibt es 
einstweilen wenig Hoffnungen an der 
Strafzinsfront. Künftig werden somit 
vermutlich noch mehr Privatkunden auf 
ihre Einlagen Negativzinsen zahlen 
müssen Red.
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